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Vormerkung 
für einen Krippenplatz 

in der Kinderkrippe „Weidenkörbchen“ 
 
 
Vorname des Kindes: ________________________________________________________ 
 
Nachname des Kindes: _______________________________________________________  
 
wohnhaft: _________________________________________________________________ 
 
geb. am: ________________________in: ________________________________________ 
 
Geschlecht:     Mädchen                Junge 
 
Staatsangehörigkeit: ________________________    Bekenntnis: ______________________ 
 
Geburtsort des Vaters: ______________________  Geburtsort der Mutter: ______________ 
 
 
 
 
Name des Antragsstellers: 
_________________________________________________________________________ 
 
wohnhaft: _________________________________________________________________ 
 
Telefon: privat: __________________________ dienstlich: __________________________ 
 
Rechtsstellung zum Kind:   sorgeberechtigter Elternteil   Vormund  
      Pflegeperson     Heimbetreuer 

 sonstiger Erziehungsberechtigter unter Vorlage einer   
Vollmacht des/der Sorgeberechtigten 

 
Gewünschter Aufnahmetag: ___________________________________________________ 
 
Besondere Anliegen:                ___________________________________________________ 
 
 
Dringlichkeitsgründe: 
 
  Alleinerziehend mit Berufstätigkeit 
  Alleinerziehend ohne Berufstätigkeit 
  Berufstätigkeit beider Elternteil 
  Ende der Elternzeit 
  Geschwisterkind, das bereits die Einrichtung besucht 
  Kinderreiche Familie mit 3 und mehr Kindern 
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 Soziale Notlage, sozialer Härtefall 
  Einzelkind 
  sonstige: ____________________________________________________ 
 
 
 
Trifft dies bei Ihrem Kind zu? 
 

 Hat Anspruch auf Eingliederungshilfe wegen Behinderung oder drohender Behinderung 
nach SGB 12?  

 Nein 
 Ja ; Der Eingliederungsbedarf wurde festgestellt von: 

....................................................... 

Art der Behinderung: ................................................................................................................... 
  Verhaltens/Entwicklungsauffälligkeiten  
  Chronische Erkrankung  
  Keine/geringe Deutschkenntnisse   
 
 
Hinweis zum Sozialdatenschutz 
Soweit für die Vormerkung Daten über das Kind und seine Familie erhoben werden, erfolgt dies nach § 62 Abs. 1, 2 Achtes Buch 
Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe). Wir benötigen diese Daten für die Vergabe der Kindergartenplätze. Diese 
Entscheidung erfolgt anhand bestimmter Kriterien ( siehe Konzeption). Die Daten sind ferner für die vorläufige Gruppen- und 
Personalplanung erforderlich. Falls wir für die Schaffung besonderer Rahmenbedingungen  die Zustimmung des Trägers oder 
behördliche Genehmigungen benötigen oder wir uns mit den anderen Kindergärten in Treuchtlingen über die Platzvergabe (bei 
Mehrfachanmeldungen) abstimmen, dürfen wir die personenbezogenen Daten weitergeben. ( § 64 Abs. 1 Achtes Buch 
Sozialgesetzbuch) Diese Daten werden gelöscht, wenn kein Betreuungsvertrag zustande kommt oder die Betreuung endet.  
 
Ich benötige die Betreuung in der Einrichtung voraussichtlich zu folgenden Uhrzeiten: 
(Bitte tragen Sie in die Tabelle die Uhrzeit ein, wann Sie Ihr Kind frühestens Bringen und 
spätestens Abholen) 
 
 Mo Di Mi Do Fr 
von Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr 
bis Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr 
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Einwilligung in die Datenübermittlung an das Stadtjugendamt zum Zweck der 
Jugendhilfeplanung für das Kinderbetreuungswesen 
 
Das Jugendamt ist nach §80 Achtes Buch Sozialgesetzbuch verpflichtet, den ungedeckten Betreuungsbedarf zu ermitteln und die 
Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Wünsche der Eltern vorzunehmen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe benötigt 
das Jugendamt von allen Kindertageseinrichtungen in seinem Gemeindegebiet eine Übersicht, in der mit Name, Anschrift und 
Geburtsdatum alle vorgemerkten Kinder aufgelistet sind (auch die Betreuungszeiten werden hier berücksichtigt). Die namentliche 
Datenübermittlung ist erforderlich, weil viele Eltern ihr Kind in verschiedenen Kindergärten anmelden und der wirkliche Bedarf 
somit nicht ermittelt werden kann. Nach § 75 Abs. 1 Nr. 2 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch sind wir nur mit Ihrer Einwilligung 
befugt dem Jugendamt diese Daten zu übermitteln. 
 
  Ja, ich willige ein, 
  Nein, ich willige nicht ein,  
dass folgende Daten an das Jugendamt übermittelt werden: Name, Anschrift und Geburtsdatum 
des Kindes, Zu- oder Absage des Kindergartenplatzes, gewünschte und vereinbarte 
Betreuungszeit. 
 
Die Konzeption der Kinderkrippe wurde : 
  ausgeliehen            gekauft          es bestand kein Wunsch/Bedarf das Heft zu lesen 
 
Diese Vormerkung dient lediglich zur Erfassung der Kinder, die einen Kindergartenplatz in unserer Einrichtung wünschen. 
Daraus leitet sich kein Anspruch auf einen Platz in unserer Einrichtung ab und die Eltern machen keine Zusage zur verbindlichen 
Anmeldung in unserer Einrichtung. Die Aufnahme des Kindes gilt erst mit Abschluss des Betreuungsvertrages als verbindlich für 
beide Seiten.  

 
Tag der Vormerkung: ______________________________________________________ 
 
Ort: ___________________________, den _____________________ 
 
Unterschrift: ______________________________________________ 
 

Anlage:   

     Gebührenordnung 

  

 

 


